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— die Einhaltung der Rechtsvorschriften irn Zusammen
hang mit der Berichterstattung über die Erfüllung der 
ökonomischen Kennziffern regelmäßig kontrolliert und 
eingeschätzt und in die Rechenschaftslegungen der Lei
ter einbezogen wird,

— die Rechts- und Disziplinverletzungen, ihre Ursachen 
und begünstigenden Bedingungen konsequent aufge
deckt und überwunden, die Rechtsverletzer zur Ver
antwortung gezogen werden und weiteren Rechtsver
letzungen vorgebeugt wird,

— die Rechts- und Disziplinverletzungen und wichtige 
Verfahren bei den staatlichen und gesellschaftlichen 
Gerichten und dem Staatlichen Vertragsgericht vor den 
Werktätigen ausgewertet und positive Beispiele der 
Rechtsverwirklichung fortgeschrittener Kollektive ver
allgemeinert werden,

— die Gewährleistung allseitiger Ordnung und Sicher
heit in- die Durchführung des sozialistischen Wettbe
werbs einbezogen und der Kampf um die Anerkennung 
als „Bereich (bzw. Betrieb) der vorbildlichen Ord
nung und Sicherheit“ organisiert wird.

Sie haben bei der Lösung dieser Aufgaben eng mit den 
Gewerkschaften, anderen gesellschaftlichen Organisationen, 
den Organen der gesellschaftlichen Kontrolle, den Rechts
pflegeorganen, den Schöffen,. Mitgliedern von Konflikt- 
und Schiedskommissionen, Schiedsrichtern beim Staat
lichen Vertragsgericht, Helfern der Volkspolizei, Mitar
beitern der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion und anderen 
ehrenamtlich auf dem Gebiet von Sicherheit und Ordnung 
arbeitenden Werktätigen zusammenzuwirken. Für die 
Mitwirkung der Organe der gesellschaftlichen Kontrolle 
bei der Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit, Ord
nung und Sicherheit sind alle erforderlichen Voraussetzun
gen zu schaffen und ständig zu vervollkommnen. Im 
Interesse der Verhinderung sowie der schnellen Aufdek- 
kung und Überwindung von Rechtsverletzungen ist die 
Tätigkeit der Revisions- und Kontrollorgane in den Be
trieben, Kombinaten, wirtschaftsleitenden Organen und 

. Staatsorganen planmäßig zu qualifizieren.

3. Zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit haben 
die Leiter der Betriebe, Kombinate und wirtschaftsleiten
den Organe eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Staatsorganen zu organisieren. Sie haben über die Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, Ordnung und 
Sicherheit vor den örtlichen Volksvertretungen und ihren 
Organei} im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften zu 
berichten und vor den Werktätigen auf Belegschaftsver
sammlungen, Vertrauensleutevollversammlungen, ge
werkschaftlichen Rechtskonferenzen, Sicherheitskonferen
zen sowie anderen geeigneten Veranstaltungen Rechen
schaft zu legen.

4. Der Minister der Justiz hat in enger Zusammenarbeit mit 
dem Generalstaatsanwalt der DDR die Minister und 
Leiter der anderen zentra.len Staatsorgane bei der Festi
gung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der Durch-

. Setzung der Staatsdisziplin zu unterstützen. Er hat ge
meinsam mit ihnen aus der Untersuchung der Ursachen 
und begünstigenden Bedingungen von Straftaten und 
anderen Rechtsverletzungen im Bereich der Volkswirt
schaft dem Ministerrat und seinen Organen notwendige 
Schlußfolgerungen zu unterbreiten.

5. Zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und 
der Staatsdisziplin auf dem Gebiet der Kooperationsbe
ziehungen in der Volkswirtschaft hat das Staatliche Ver
tragsgericht künftig verstärkt darauf Einfluß zu nehmen, 
daß
— die zur plan-' und bedarfsgerechten Erfüllung der 

volkswirtschaftlichen Aufgaben notwendigen Ver
tragsbeziehungen rechtzeitig und in hoher Qualität 
hergestellt werden und eine straffe Ordnung in den 
Vertragsbeziehungen gewahrt wird,

— die Vertragsdisziplin der Kombinate, Betriebe und Ein
richtungen durch vorbeugende Maßnahmen und kon
sequente Anwendung von Sanktionen weiter erhöht 
wird.

Durch die zielgerichtete Erteilung von Auflagen gegen
über Betrieben und wirtschaftsleitenden Organen und die 
Unterstützung der Minister und Leiter der anderen zen
tralen Staatsorgane durch Informationen und Analysen 
hat das Staatliche Vertragsgericht auf die Überwindung 
festgestellter Rechtsverletzungen sowie die Beseitigung 
der sie begünstigenden Ursachen hinzuwirken.

II.

Weitere Gestaltung und Durchsetzung 
des sozialistischen Rechts 

auf dem Gebiet der Volkswirtschaft

1. Die Minister und Leiter der anderen zentralen Staats
organe haben im Rahmen ihrer Verantwortung für die 
konsequente Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschrif
ten zu veranlassen, daß die Wirksamkeit der Rechtsvor
schriften bei der Realisierung der Beschlüsse der Partei 
der Arbeiterklasse schwerpunktmäßig analysiert wird. Sie 
haben im Rahmen der Festlegungen des Ministerrates not
wendige Entscheidungen zur schrittweisen Vervollkomm
nung des sozialistischen Rechts vorzubereiten oder die 
erforderlichen Maßnahmen im eigenen Verantwortungs
bereich entsprechend den hierfür geltenden Bestimmun
gen durchzuführen.

Der Minister der Justiz hat auf der Grundlage der Be
schlüsse des Ministerrates die Minister und Leiter der 
anderen zentralen Staatsorgane bei der Durchführung die
ser Aufgaben zu unterstützen und entsprechend seiner 
Aufgabenstellung zu koordinieren, damit die Einheit
lichkeit des sozialistischen Rechts auf dem Gebiet der 
Volkswirtschaft wirksamer durchgesetzt wird.

2. Die Minister und Leiter der anderen zentralen Staatsor
gane haben im Rahmen ihrer Verantwortung Maßnah
men zur schrittweisen Vervollkommnung des sozialisti
schen Rechts insbesondere mit dem Ziel durchzuführen, 
die Wirksamkeit der Rechtsvorschriften bei der Durchset
zung der gesellschaftlichen Erfordernisse zu erhöhen, die 
Rechtsvorschriften für die Werktätigen verständlicher und 
überschaubarer zu gestalten und die Initiative der Werk
tätigen planmäßig zu fördern.
Dabei sind die Hinweise der Werktätigen sowie die Infor
mationen und Vorschläge der Leiter, leitenden Mitarbeiter 
und Justitiare in der Volkswirtschaft zu berücksichtigen. 
Mit den zuständigen Gewerkschaftsorganen sowie mit der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion und den anderen Kon
trollorganen ist auf diesem Gebiet eng zusammenzuar
beiten.

3. Der Minister der Justiz und der Vorsitzende des Staat
lichen Vertragsgerichts haben dazu beizutragen, daß durch 
Analysen und Prüfung der Wirksamkeit der Gesetze und 
anderen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Wirt
schaftsrechts und der Justiz ihre Übereinstimmung mit 
den gesellschaftlichen Erfordernissen gewährleistet wird. 
Den zuständigen Ministerien und anderen zentralen 
Staatsorganen sind unter Auswertung und Verallgemeine
rung von Erfahrungen bei der Vervollkommnung des 
sozialistischen Rechts notwendige Schlußfolgerungen zur 
wirksameren Gestaltung und Durchsetzung der geltenden 
Rechtsvorschriften zu vermitteln.

4. Die Minister, die Leiter der anderen zentralen Staats
organe und die Vorsitzenden der Räte der Bezirke haben 
zu sichern, daß wichtige neue Rechtsvorschriften im Zu
sammenwirken mit den Gewerkschaftsleitungen vor den 
Betriebskolleküven erläutert werden. Sie haben durch
zusetzen, daß die Auswertung von Rechts- und Vertrags-


